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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 525/J-NR/1995, 
betreffend die Refundierung von Freifahrtsscheinen für Schüler 
und Studierende,di~e die Abgeordneten Dr. RENOLDNER, Freundin
nen und Freunde am 8. Februar 1995 an mich gerichtet haben, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Decken sich die von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben ange

botenen Leistungen mit den vom Bund refundierten Summen für 

Schüler- bzw. Studentenfreifahrt? 

2. Wenn nein, das heißt, wenn seitens des Bundes eine auch über 

den Samstag hinausgehende Verkehrsleistung bezahlt wird, in
wiefern ist diese Subventionierung aus Mitteln der Familien
fßrderung gerechtfertigt? 

3. Gibt es außer den Innsbrucker Verkehrsbetrieben noch wei tere 

Verkehrsun ternehmungen , die in analoger Weise vorgehen? 

4. Welche Konsequenzen werden Sie aus diesem Hißbrauch von 
zweckgebundenen ßffentlichen Mitteln ziehen? 
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Antwort: 

Die Zuständigkeit für die Refundierung von Kosten, die sich aus 

der Schülerfreifahrt ergeben, ist eine Kompetenz nach dem Fami

lienlastenausgleichsgesetz 1967, welche in den Vollziehungsbe

reich des Bundesministeriums für Jugend und Familie fällt. 

Sämtliche Vereinbarungen, die auf Grund des § 30 f FLAG mit 

Verkehrsunternehmen abgeschlossen wurden, sind daher auch vom 

Bundesministerium für Jugend und Familie getroffen·worden. Ich 

verweise daher auf die Beantwortung der Anfrage Nr. 526/J-NR/1995 

durch das genannte Bundesministerium. 
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